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Ja im Prinzip stimmt das so. Genau genommen muss er sich jedoch keinen "Urlaub" nehmen
sondern hat den gesetzlichen Freistellungsanspruch, jedoch ohne dass ihm jemand den
Verdienstausfall bezahlt. Das Kinderkrankenpflegegeld ist nämlich eine Leistung der
gesetzlichen Krankenkasse und die gibt es eben nur für Mitglieder dieser Kasse.
Eine Möglichkeit für die Zukunft wäre jedoch, auf den Beihilfeanspruch für das Kind zu
verzichten und das Kind offiziell als familienversichert bei der gesetzlichen Krankenkasse
Deines Mannes anzumelden.
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